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Bebauungsplan Nr. 84 ,Sonac” Vorentwurf

1. Anlass der Planung

Der Markt Mering hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 84 ,Sonac* beschlossen. Mit der Aufstellung beabsichtigt der
Markt Mering die Schaffung einer planungsrechtlichen Voraussetzung fir eine ge-
ordnete stadtebauliche Weiterentwicklung eines hier bereits bestehenden Gewer-
bebetriebes, der Firma Sonac. Der Betrieb mdchte sich am Standort modernisie-
ren, um weiterhin wettbewerbsfahig zu bleiben.

In der Vergangenheit wurden bereits Nutzungsanderungen oder bauliche Ande-
rung Uber Baugenehmigungen gem. § 35 Abs. 2 BauGB durch das Landratsamt
Aichach-Friedberg genehmigt. Da in den kommenden Jahren weitere Modernisie-
rungsmalnahmen und damit bauliche Anderungen vorgenommen werden sollen,
wird mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die Grundlage fur die zuklnftige
Weiterentwicklung des Gewerbebetriebs auf Basis einer geordneten stadtebauli-
chen Entwicklung geschaffen. Dies entspricht dem Grundsatz des § 1 Abs. 3
BauGB, in dem Bauleitplane von der Kommune aufzustellen sind, sobald es eine
stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erfordert.

Réaumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich hat eine Grof3e von ca. 3,9 ha und umfasst fol-
gende Flurnummern: 3242, 3229/3, 3228/2, 3228/3, 3228/4,3178/18 (Lechfelder
StraBe) und 2417 (Staatsstralle), sowie Teilbereiche der FI. Nrn. 3229/2 und
3241/2, alle in der Gemarkung Mering gelegen.

Die Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereichs ist der Planzeichnung, Teil A),
zu entnehmen.

2. Wahl des Verfahrens

Das Planungsgebiet liegt im Auflenbereich des Marktes Mering. Bauplanungs-
rechtlich wird ein qualifizierter Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB aufge-
stellt.

Die Durchfihrung des Vorhabens als vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem.
§ 12 BauGB wurde Uberprift. Da die Voraussetzungen zur Durchfiihrung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach Auffassung des Marktes Mering
nicht gegeben sind, wird der Bebauungsplan als projektierten Angebotsbebau-
ungsplan gem. § 10 BauGB aufgestellt.

Der Planungsbereich unterliegt den Anforderungen des § 10 BauGB und wird im
Regelverfahren durchgefihrt.
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3.

3.1

Bestandsbeschreibung

Lage im Raum

Das Plangebiet befindet sich in ca. 1,4 km Entfernung, westlich des Hauptort Me-
ring im ,AuReren Lechfeld* gelegen. Siidlich des Plangebietes fiihrt die Staats-
straBe St 2380 vorbei. Uber diese ist das Plangebiet sehr gut an das értliche und
uberdrtliche StralRennetz angebunden, noch westlich von Mering mindet die St
2380 in die Bundesstralle B2. In Mering selbst besteht mit den Haltepunkten Me-
ring und Sankt Afra ein Anschluss die Regionalbahnstrecke Miinchen-Augsburg-
Ulm.
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Abbildung 1 — Lage im Raum
Quelle: Topographische Karte, Bayernatlas 2022

Die ndhere Umgebung ist Uberwiegend durch landwirtschaftlich intensiv genutzte
Flachen gepragt. Im Osten unmittelbar angrenzend befinden sich Okoflachenka-
tasterflachen (OKF) des Marktes Merings auf Teilflaichen der FI. Nrn. 3226/4,
3230, 3230/2, 3230/7 (Gemarkung Mering).

Im Westen befindet sich, entlang des direkt westlich des Betriebsgelandes an-
grenzenden Verlorenen Baches, ein Biotop mit der Biotopteilflachen Nr. 7731-
0065-016 mit dem Hauptbiotoptyp: ,Gewasser-Begleitgehdlze, linear (70 %), Er-
hebungsdatum 15.09.1988.
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3.2

Im Sidden liegt in ca. 100 m Entfernung die Staatsstralle St 2380, stdlich davon
in ca. 400 m Entfernung die ,Friedenau®, ein Gastronomiebetrieb sowie zwei
Wohnhauser, welche sich im AuRenbereich befinden Dies sind die sich zum Be-
triebsstandort Sonac nachstgelegenen Immissionsorte.

Beschaffenheit des Gebietes

Das Gelande ist nahezu eben und befindet sich im Mittel auf ca. 509,50 m . NHN.
Erst im nordlichen Bereich fallt es von 509,50 m (. NHN auf 508,00 m . NHN ab.

Innerhalb des Gebietes befinden sich auf der Flurnummer 3242 (Gemarkung Me-
ring) Altlastenverdachtsflachen mit hohen Deponiegasgehalt (im Westen) und mit
hohem Hausmillanteil (im Osten). Weitere Altlastenverdachtsflachen befinden
sich ostlich angrenzend auf der Flurnummer 3229/2 Altlasten (Kataster-Nr.
77100102 - aktuell unter Nachsorge stehend) und ndérdlich, auf der Flurnummer
3244/2 (Gemarkung Mering) gelegen.

Die Vegetation innerhalb des Betriebsgelandes gliedert sich folgendermalen:

e Innerhalb des Betriebsgelandes befinden sich vier im Okoflachenkataster
enthaltene Ausgleichsflachen. [Redaktioneller Hinweis: Die internen Aus-
gleichsflachen werden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes aus
dem Betriebsgelénde herausgenommen und (ber Okopunkte ausgegli-
chen].

o Im westlichen Bereich ist eine gewasserbegleitendende Gehdlzreihe mit
mesophilen Hecken. Des Weiteren fuhrt direkt angrenzend am Betriebsge-
Iande der ,Verlorene Bach®

e Im nordlichen Bereich befinden sich artenreiche Sdume und Staudenfluren,
maRig, artenarme Sadume sowie stark verbuschte Griinlandbrachen und im
suddstlichen Bereich befindet sich ein strukturarmer Privatgarten mit Ein-
zelgeholzen sowie Tritt- und Parkrasen.

Weitere Beschreibungen umweltrelevanter Belange erfolgen im Umweltbericht,
Teil I.
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3.3

Standortalternativen

In der vorliegenden Planung handelt es sich um eine bereits bebaute Flache, die
den Uber Jahre gewachsenen Betriebsstandort der Fa. SONAC umfasst. Pla-
nungsalternativen, die den Anforderungen des Immissionsschutzes und des Ge-
ruches gleichermalen erflillen, gibt es in diesem Umfang im Markt Mering nicht.

Um die gleichen Ausgangsbedingungen zu erflllen, missten neue Flachen ver-
siegelt werden, was nicht dem Planungsleitsatz gemaf § 1a Abs. 2 BauGB "Scho-
nender und sparsamer Umgang mit Grund und Boden" sowie den Ubergeordneten
Zielen des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalplanes (s. Ziffer 4,
Begriindung) entspricht.

4, Ubergeordnete Planung
4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern Stand 01.06.2023 (LEP)
Der Markt Mering liegt im Verdichtungsraum der Metropole Augsburg (siehe dazu
die Raumstrukturkarte des LEP).
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Gemal Landesentwicklungsprogramm zahlt der Markt Mering zum Verdichtungs-
raum (siehe Ziele (Z) Ziffer 2.2.1). Die Verdichtungsraume sind vor allem Stand-
orte fur die Wirtschaft, Bildungswesen, Dienstleistungsbereiche sowie flir das kul-
turelle Leben, die in zuklnftig gesichert und weiterentwickelt werden sollen.

Im LEP sind fir den Verdichtungsraum (siehe Ziffer 2.2.7 Entwicklung und Ord-
nung der Verdichtungsraume) folgende Grundsatze (G) formuliert:

(G) Die Verdichtungsrdume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass

— sie ihre Aufgaben fiir die Entwicklung des gesamten Landes erfiillen,

— sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktionen
eine rdumlich ausgewogene sowie sozial und ékologisch vertrdgliche Sied-
lungs- und Infrastruktur gewéhrleisten,

— Missverhéltnissen bei der Entwicklung von Bevélkerungs- und Arbeitsplatz-
strukturen entgegengewirkt wird,

— sie dber eine dauerhaft funktionsféhige Freiraumstruktur verfiigen und

— ausreichend Gebiete fiir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung erhalten
bleiben.

Im LEP werden darlber hinaus folgende Ziele (Z) (siehe Ziffer 2.2.8 Integrierte
Siedlungs- und Verkehrsplanung in Verdichtungsrdumen) formuliert:

(Z) In den Verdichtungsrdumen ist die weitere Siedlungsentwicklung an Standor-
ten mit leistungsféhigem Anschluss an das 6ffentliche Verkehrsnetz, insbeson-
dere an Standorten mit Zugang zum schienengebundenen &ffentlichen Personen-
nahverkehr, zu konzentrieren.

Im Kapitel 3 Siedlungsstrukturen Ziffer 3.3 ,Vermeidung von Zersiedelung — An-
bindegebot® sind folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) genannt:

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsfldchen sind méglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-
einheiten auszuweisen. Ausnahmen sind u.a. zuldssig, wenn

— ein grol3fldchiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgré3e von 3 ha aus
Griinden der Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden kann.

— von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet
und betrieben werden sollen, schadliche Umwelteinwirkungen, insbesondere
durch Luftverunreinigungen oder Larm einschliellich Verkehrslarm, auf dem
Wohnen dienende Gebiete ausgehen wiirden.
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Mit dem Anbindegebot soll einer Zersiedelung der Landschaft, insbesondere
durch Streubebauung sowie ungegliederte bandartige Siedlungsstrukturen entge-
gengewirkt werden. Diese schranken die Funktionsfahigkeit der Freirdume ein und
bilden Ansatzpunkte fir eine weitere Besiedelung im AufRenbereich, kénnen ne-
gative Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild und ékono-
mische Nachteile (z.B. Leitungslangen der technischen Infrastruktur).

Die Anbindung neuer Siedlungsflachen (d.h. Flachen, die zum dauernden oder
mindestens regelmafig voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
werden sollen) an geeignete Siedlungseinheiten ist ein wichtiger Beitrag zur Ver-
meidung von Zersiedelung.

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich nicht um die Entwicklung neuer
Siedlungsflachen, sondern um die bauplanungsrechtliche Sicherung eines beste-
henden Gewerbestandorts im Aul3enbereich.

Die Voraussetzung der Ausnahme von dem Ziel der Anbindung liegen im vorlie-
genden Fall nach Auffassung des Marktes Mering dahingehend vor, da eine nach
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) genehmigungsbedurftige
Anlage in angebundener Lage nach den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften
nicht genehmigungsfahig ware. Darlber hinaus kann die Ausnahme auch auf die
nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen Anwendung finden, wenn von diesen in
angebundener Lage trotz Einhaltung der Vorgaben nach §§ 22 ff. BImSchG schad-
liche Umwelteinwirkungen auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen wirden.

Die Firma Sonac betreibt am Standort Mering eine Anlage zur Futtermittelherstel-
lung aus tierischen Rohstoffen nach 7.34.1 G E der 4. BImSchV. Auf Grund der
damit einhergehenden Geruchsemissionen erscheint es plausibel, dass der Aus-
nahmetatbestand vom Anbindegebot einschlagig sein kdnnte. Die Produktion am
vorliegenden Standort ist mit Geruchs- und Larmimmissionen verbunden, weshalb
von einer Angliederung des Betriebes an anderer Stelle in Ortsrandlage abgese-
hen wird. Dazu gehéren unter anderem der LKW-Lieferverkehr, der mehrmals am
Tag die bendtigten Rohstoffe anliefert, aber auch insbesondere die Immissionen
aus den Produktionshallen, die durch Biofilter neutralisiert werden kbnnen, sowie
die Immissionen der betriebseigenen Klaranlage. Durch vorliegende Immissions-
schutztechnische Gutachten (Larm, Geruch) wird dargestellt, dass durch die Auf-
stellung des Bebauungsplanes schadliche Umweltauswirkungen auf die Umge-
bung ausgeschlossen werden kdénnen.

Des Weiteren sind fir den Betrieb bauliche Anlagen wie u.a. Ablufttirme und Silos
notwendig, die sich negativ auf das Ortsbild bebauter Ortslagen z.B. durch Be-
schattung und Stérung von Sichtbeziehungen auswirken kénnen. Aus Grunden
der Ortsgestaltung wird an der Bestandsflache festgehalten und der Betrieb nicht
in Ortsrandlage verlegt werden. Erganzend ist anzufihren, dass es sich bei der
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vorliegenden Planung um eine bereits bebaute Flache handelt und Planungsalter-
nativen fehlen, die den Anforderungen des Immissionsschutzes (Larm und Ge-
ruch) gleichermalen erflllen.

Aus den dargelegten Griinden, insbesondere den standortgebundenen Immissi-
onsschutzanforderungen aufgrund der Tatsache, dass die Firma Sonac am Stand-
ort Mering eine Anlage zur Futtermittelherstellung aus tierischen Rohstoffen ge-
mafR Nr. 7.34.1 G E der 4. BImSchV betreibt, erscheint es nachvollziehbar, dass
ein Ausnahmetatbestand fir das Nr. 3.3 Abs. 2 Satz 1 des Landesentwicklungs-
programms Bayern (Anbindegebot) einschlagig ist.

Im Kapitel 5 Wirtschaft Ziffer 5.1 ,Wirtschaftsstruktur® sind zudem folgende
Grundsatze (G) formuliert, denen durch die Aufstellung des Bebauungsplans
nachgekommen wird:

(G) Die Standortvoraussetzungen fiir die bayerische Wirtschaft, insbesondere fiir
die leistungsfdhigen kleinen und mittelsténdischen Unternehmen sowie fiir die
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden.

Zu 5.1 (B) Die bayerische Wirtschaftsstruktur umfasst neben gro3en internationa-
len Konzernen insbesondere auch kleine und mittelstédndische Unternehmen so-
wie land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die in allen Teilrdumen als Arbeitgeber
und Wirtschaftsfaktor unerldsslich sind.

Glinstige Standortvoraussetzungen, wie z.B. glinstige Verkehrsanbindungen oder
leistungsfdhige Telekommunikationsinfrastrukturen, tragen zur Sicherung einer
ausreichenden Arbeitsplatzversorgung bei (vgl. auch Art. 6 Abs. 2 Nr. 5 BayLplG).

(G) Eine leistungsféahige Abfall- und Kreislaufwirtschaft soll flachendeckend erhal-
ten und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

4.2 Regionalplan Region 9 Augsburg
Nach dem Regionalplan Region 9 Augsburg ist der Markt Mering ein Unterzentrum
im Landkreis Aichach-Friedberg, welches sich im landlichen Raum im Umfeld des
groflen Verdichtungsraumes Augsburgs befindet. Zudem liegt der Markt an der
bedeutenden Entwicklungsachse zwischen dem Oberzentrum Augsburg und Frs-
tenfeldbruck.
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Abbildung 2 — Karte 1 Raumstruktur Regionalplan
Quelle: Regionalplan Augsburg

Laut Regionalplan gelten folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G):

A 1 Allgemeine Grundsatze

1 (G) Der nachhaltigen Weiterentwicklung als Lebens- und Wirtschaftsraum
kommt in allen Teilrdumen der Region besondere Bedeutung zu. Dabei sind vor
allem die vorhandenen regionalen Potenziale fiir die Entwicklung der Region zu
nutzen.

2 (G) Es ist anzustreben, die Region in ihrer Wirtschaftskraft so zu stdrken, dass
sie am allgemeinen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen
Fortschritt des Landes teilnehmen kann.

Die Planung entspricht den Allgemeinen Grundsatzen des Regionalplans.
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A 1l Raumstruktur

1.2 (Z) Im landlichen Teilraum im Umfeld des groBen Verdichtungsraumes Augs-
burg sollen in verstarktem Male die Infrastruktur und die Struktur der gewerbli-
chen Wirtschaft unter Beachtung der 6kologischen Ausgleichsfunktionen ausge-
baut werden.

Die Planung entspricht dem Ziel des Regionalplans zur Raumstruktur.

B | Natur, Landschaft und Wasserwirtschaft

2.1 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete

(Z) Als landschaftliches Vorbehaltsgebiet werden bestimmt: Lechauwald, Lech-
niederung und Lechleite (6)

2.3 Schutzgebietssystem

2.3.2 (Z) Auf die Entwicklung eines Biotopverbundsystems soll insbesondere im
Lech-, Wertach- und Donautal, im Donau-Isar-Hlgelland (hier vor allem im Paartal
mit Nebentélern), auf der Aindlinger Terrassentreppe, in den lller-Lech-Schotter-
platten sowie der Siidlichen Frankenalb, der Schwébischen Alb, und im Ries,
durch Verkniipfung bestehender Feucht- und Trockenbiotope und deren Neu-
schaffung sowie durch die Neuanlage standortgerechter Mischwaldparzellen hin-
gewirkt werden. Die Funktion des Lechlaufs als Florenbriicke soll weiterentwickelt
werden.

Die Planung wird vom landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Lechauwald, Lechniede-
rung und Lechleite (6) umrahmt. Das landschaftliche Vorbehaltsgebiet wird durch
die Planung nicht unberuhrt. Der Bebauungsplan entspricht den Zielen des Regi-
onalplans.

4. Wasserwirtschaft
4.2.1 Grundwasser- und Bodenschutz

4.2.1.1 (G) Der Schutz des Grundwassers in der Fldche sowie die Verminderung
von Belastungen ist insbesondere in den hydrogeologisch und wasserwirtschaft-
lich empfindlichen Bereichen der Karstgebiete der Schwébischen und Fréanki-
schen Alb sowie der Riesalb, im Donau-Isar- Hiigelland sowie im Lech-/Wertach-
und Donautal anzustreben.

4.2.1.1 (Z) Die vor allem in den Schwerpunkten mit Industrie und Gewerbe, ins-
besondere im Verdichtungsraum Augsburg, eingetretenen Grundwasserbelastun-
gen sollen saniert werden. In den im Altlastenkataster erhobenen Verdachtsfla-
chen sollen rechtzeitig MalBnahmen zur Gefahrenabwehr ergriffen werden.
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4.2.2 Schutz der oberirdischen Gewdsser

4.2.2.3 (Z) Die Warmebelastung der Gewésser, insbesondere der Donau und des
Lechs soll durch moderne wassersparende und gewésserschonende Kiihlverfah-
ren und die weitergehende Nutzung von Abwédrme bei Kraftwerken und Industrie-
betrieben so begrenzt werden, dass deren 6kologische und klimatologische Funk-
tionen erhalten bleiben.

4.3 Wasserversorgung

4.3.2 (Z) Die Wasserschutzgebiete sollen im Hinblick auf den vorsorgenden Trink-
wasserschutz entsprechend den jeweils neuen Erkenntnissen angepasst werden.
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Vorranggebiet fir den Hochwasserabfluss und -riickhalt

N Festgesetztes Wasserschutzgebiet

Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

: Regionsgrenze

Abbildung 3 — Karte 2a Siedlung und Versorgung Regionalplan, Stand 25.09 2007
Quelle: Regionalplan Augsburg

4.4 Abflussregelung, Riickhalte- und Speicherfdhigkeit der Landschaft, Ge-
wésserentwicklung

4.4.1.1 (2Z) Siedlungen, Wohn- und Industriegebiete sollen durch technische Hoch-
wasserschutzmaBBnahmen vor Uberschwemmungen geschiitzt werden. Dieses gilt
insbesonders fiir folgende bebaute Ortsbereiche:

[...] - am Lech in den Bereichen Augsburg sowie Meitingen und Thierhaupten [...]
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4.4.1.3 Vorranggebiete fiir den Hochwasserabfluss und —riickhalt (WVR Hochwas-
ser)

(Z) Zur Sicherung des Hochwasserabflusses und -riickhaltes werden folgende
Vorranggebiete ausgewiesen. In den Vorranggebieten kommt dem vorbeugenden
Hochwasserschutz gegenliber anderen raumbedeutsamen Planungen und Maf3-
nahmen Vorrang zu. lhre Lage und Abgrenzung bestimmen sich nach Karte 2 a,
die Bestandteil des Regionalplans ist.

Die Planung entspricht den Zielen und Grundsatzen des Regionalplans. Es finden
Grundwassermonitoring und eine ausreichende Reinigung des anfallenden Nie-
derschlagswassers innerhalb des Geltungsbereiches statt. Abwasser werden
durch die betriebseigene Klaranlage gereinigt.

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von Flachen fur den vorbeugenden
Hochwasserschutz.

Aktuell liegt das Planungsgebiet nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes.
Derzeit wird in der Gemeinde Kissing der Umgriff des Trinkwasserschutzgebietes
bei Mering / Kissing neu berechnet. Voraussichtlich wird sich die Umgrenzung des
Trinkwasserschutzgebiet in Richtung des Plangebietes verschieben. Die Ergeb-
nisse der Neuberechnungen stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.

B Il Wirtschaft

2.2 Landlicher Raum

2.2.1 (Z) Im landlichen Raum soll darauf hingewirkt werden, den gewerblich- in-
dustriellen Bereich in seiner Struktur zu stdrken und zu ergdnzen sowie den
Dienstleistungsbereich zu sichern und weiterzuentwickeln.

2.2.2 (Z) Es soll angestrebt werden, die vergleichsweise positive Entwicklungsdy-
namik zu sichern.

(Z) Hierzu soll darauf hingewirkt werden:

- die mittelstdndische Betriebsstruktur als wesentliche Grundlage der wirtschaftli-
chen Entwicklung zu starken und

- die infrastrukturellen Voraussetzungen fiir eine engere wirtschaftliche Verflech-
tung des landlichen Raumes mit dem Verdichtungsraum Augsburg zu schaffen.

Die Planung entspricht den Zielen der Wirtschaft im landlichen Raum des Regio-
nalplans.
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4.3 Rechtswirksamer Flachennutzungsplan

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan des Marktes Mering wird das Plange-
biet bereits als ,Sonderbauflache” dargestellit.
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Abbildung 4 — Rechtswirksamer Flachennutzungsplan, Stand
Quelle: Flachennutzungsplan Markt Mering
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5.

Stadtebauliche Ziele

In der Vergangenheit wurden Nutzungsénderungen oder bauliche Anderung bis-
lang Uber Baugenehmigungen gem. § 35 Abs. 2 BauGB beim Landratsamt
Aichach-Friedberg eingereicht und genehmigt. Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes soll nun eine geordnete stadtebauliche Entwicklung flr den Bereich
des bestehenden Betriebsgelandes sichergestellt werden. Damit werden die Ver-
fahren zur Umsetzung der betrieblich notwendigen Modernisierung nicht nur fir
den Betrieb selbst, sondern auch fur die Verwaltung und die Behdrden erleichtert.
Dies entspricht dem Grundsatz des § 1 Abs. 3 BauGB, in dem Bebauungsplane
von der Kommune aufzustellen sind, wenn es eine stadtebauliche Entwicklung
und Ordnung erfordert.

Durch die Lage und Anordnung der Baufenster, die Reglementierungen zu Art und
Mal der baulichen Nutzung sowie die gezielten gestalterischen Festsetzungen
Uber die ortlichen Bauvorschriften wird die Bebauung des geplanten Sonderge-
biets gesteuert.

Gemal § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen Bauleitplane dazu beitragen, die men-
schenwilrdige Umwelt zu sichern, die naturlichen Lebensgrundlagen zu schitzen
und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere
auch in der Stadtentwicklung, zu férdern und zur Erfullung der Klimaschutzziele
des Bundes-Klimaschutzgesetzes die Warme- und Energieversorgung von Ge-
bauden treibhausgasneutral zu gestalten sowie die stadtebauliche Gestalt und
das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Die
Festsetzungen des Bebauungsplanes tragen zu diesem Ziel bei. Im Norden des
Geltungsbereiches werden die bestehenden Griunstrukturen als zu Erhalten fest-
gesetzt und es werden kinftig nur Flachen umgenutzt, die bereits versiegelt sind.
Auch werden Festsetzungen zur Niederschlagsentwasserung getroffen.

Art der baulichen Nutzung

Es wird entsprechend dem Planungsziel ein sonstiges Sondergebiet im Sinne des
§ 11 BauNVO festgesetzt. Gemall der BauNVO. Das Plangebiet wird aufgrund der
Abgrenzung unterschiedlicher Emissionskontingente in SO 1 und SO 2 gegliedert.

Das sonstige Sondergebiet dient der Unterbringung eines Betriebes zur Verarbei-
tung und Verwertung von tierischen Nebenprodukten (TNP), zur Herstellung von
Futtermitteln und Lebensmitteln sowie zur Behandlung, Lagerung und Verwertung
von nicht gefahrlichen Abfallen.

Zugelassen werden daher Anlagen zur Verarbeitung, Behandlung und Verwer-
tung von tierischen Nebenprodukten, zur Herstellung von Futtermitteln und Le-
bensmitteln, zur Behandlung, Zwischenlagerung und Verwertung von nicht gefahr-
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7.1

lichen Abfallen, dazugehdrige Verwaltungs- und Biirogebaude, betriebsnotwen-
dige Nebenanlagen, Lagerflachen, Werkstatten und Verkehrsanlagen, sowie An-
lagen zur Trocknung und Hygienisierung. Entsprechend unzulassig sind alle Nut-
zungen, die nicht dem Betrieb zur Verarbeitung und Verwertung von tierischen
Nebenprodukten (TNP), zur Herstellung von Futtermitteln und Lebensmitteln die-
nen, insbesondere Wohnnutzungen sowie Anlagen zur Behandlung gefahrlicher
Abfalle.

MaR der baulichen Nutzung

Angesichts der klar festgesetzten zuldassigen Nutzungen im Sondergebiet (fur ei-
nen Betrieb zur Verarbeitung und Verwertung von tierischen Nebenprodukten
(TNP), zur Herstellung von Futtermitteln und Lebensmitteln sowie zur Behand-
lung, Lagerung und Verwertung von nicht gefahrlichen Abfallen) ist davon auszu-
gehen, dass die Gebaude zu groRen Anteilen nur auf einer Geschossebene ge-
nutzt werden.

Mehrgeschossige Nutzungen sind nur (wie im Bestand vorhanden) nur bei Ver-
waltungs- und Burogebauden zu erwarten. Von daher kann auf die Festsetzung
einer hochstzulassigen Geschossflachenzahl GFZ sowie die Zahl zuldssiger Voll-
geschosse verzichtet werden.

Das zulassige Malf der Baulichen Nutzung wird Gber die folgenden Festsetzungen
der Grundflachenzahl sowie der Gesamthdhe ausreichend geregelt.

Grundflachenzahl (GRZ)

Die héchstzulassige Grundflachenzahl (GRZ) wird auf 0,9 festgesetzt.

Das Planungsziel des Bebauungsplanes ist es, innerhalb des bestehenden Be-
triebsgelandes den Bedarf an Bauflachen fir die die schrittweise Modernisierung
des Betriebs zu decken. Im bestehenden Betriebsgelande sind die Flachen grof3-
tenteils bereits versiegelt, so dass die Festsetzung der hohen Grundflachenzahl
zu dem Planungsziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden im Sinne der
Nachverdichtung und der flachensparenden Siedlungsentwicklung beitragt.
Dadurch kdénnen die bestehenden Betriebsflachen, die bereits versiegelt sind, fur
die Modernisierung des Betriebes vollstandig ausgeschépft werden, ohne dass
neue Flachen fur eine betriebliche Erweiterung versiegelt werden muissen.

Dies entspricht den Zielen der lUbergeordneten Planungen (LEP und RP), die die
Vermeidung von neuer Versiegelung in bislang unbebauten Flachen fordern
(Stichwort: Flachensparoffensive).
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7.2

Gesamthohe (GH)

Die Festsetzungen zur Héhenentwicklung von Gebauden im Plangebiet tragen
dazu bei, die Baukdrper einerseits mallvoll das Orts- und Landschaftsbild einzu-
binden und andererseits eine, den betrieblichen Erfordernissen entsprechende
Entwicklung zu ermdglichen.

Ausgangspunkt fir die Bemessung der festgesetzten max. zuldssigen Gesamt-
héhe baulicher Anlagen (GH), ist die Oberkante des RohfulRbodens fir das Erd-
geschoss (OK-RFB-EG) als unterer Bezugspunkt. Dieser darf die Maximalhdhe
von 510,00 m 4. NHN nicht Uberschreiten und orientiert sich an der Héhenlage
des bestehenden natirlichen Gelandes, welches innerhalb des Plangebiets zwi-
schen 509,00 bis 509,10 m U. NHN liegt. Vorausschauend kann, sollten kiinftige
betriebliche Belange dies erfordern (z.B. fur héher liegende Verladerampe o. a.),
ausnahmsweise auch eine dber 510,00 m. G. NHN liegende Oberkante RFB-EG
zugelassen werden.

Grundsatzlich wird die maximal zulassige Gesamthéhe (GH) auf 18,00 m be-
grenzt. Diese ist vom unteren Bezugspunkt (OK-RFB-EG) bis zum héchsten Punkt
(oberer Bezugspunkt) der dulleren Dachhaut (bei geneigten Dachern), bzw. bis
zum oberen Wandabschluss (bei Flachdachern inkl. Attika) zu messen.

Die maximal zulassige GH von 18,00 m darf durch untergeordnete Bauteile (z. B.
Kamine, Luftungsrohre 0.a.) und technisch erforderliche Einrichtungen (wie z.B.
Aufzugschachte, Treppenhaduser) auf einer max. Grundflache von 25 m? je Ge-
baude und mit einer max. Seitenlange von 8,00 m, um max. 5,00 m (also bis zu
einer Ho6he von max. 23,00 m) Uberschritten werden. Durch die klare Beschran-
kung auf untergeordnete Bauteile und technisch erforderliche Einrichtungen sowie
auf eine Grundflache von max. 25 m? je Gebaude und max. Seitenlange von 8,00
m, kann deren AuRenwirkung deutlich reduziert werden. Sie ordnen sich damit in
Mafd und Funktion dem jeweiligen Hauptgebaude unter.

Durch zwischenliegende Gehoélzbestande sind die bestehenden wie kunftigen
baulichen Anlagen von Mering aus nur bedingt einsehbar. Lediglich der beste-
hende Schornstein ist Uber den Kronen der Bestandsgehélze deutlich sichtbar.

Da in Zukunft mit der Optimierung der betrieblichen Abldufe und der vorhandenen
Flachen, durch die Errichtung eines Siloturms und eines s.g. ,Fallstromverdamp-
fers“ zu rechnen ist, werden zudem folgende Ausnahmen von der max. zulassigen
GH von 18,00 m ermdglicht:

e auf einer max. Grundflache von 400 m? kbnnen ausnahmsweise bis zu max.
25,00 m Gesamthdhe zugelassen werden.
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e auf einer max. Grundflache von 50 m? konnen ausnahmsweise bis zu max.
40,00 m Gesamthdhe zugelassen werden.

Diese Uberschreitungen werden ausdriicklich nur ausnahmsweise zugelassen,
d.h. eine Ausnahme muss beantragt werden, Voraussetzungen ist die betriebsbe-
dingte Erforderlichkeit, welche im jeweiligen Antragsverfahren zu prifen ist.

Eine genaue Vorortung der die 18,00 m Héhe Uberschreitenden Anlagen im be-
stehenden Betriebsgelande ist z.Z. noch nicht méglich, da die kiinftige betriebli-
che Entwicklung nur kurz- bis mittelfristig ersichtlich ist. Um dem bestehenden
Betrieb jedoch diese Entwicklungsmdglichkeit offen zu halten, werden die an Be-
dingungen geknupfte Ausnahmen durch die Festsetzungen ermdglich, jedoch
nicht pauschal zugelassen. Somit kann auch eine weiterhing vertragliche Héhen-
entwicklung im nachfolgenden Genehmigungsverfahren gesteuert werden.

8. Griinordnungskonzept

Das Grinordnungskonzept des Bebauungsplanes hat das Ziel, die bereits beste-
henden Gehdlze im Randbereich als Eingrinung dauerhaft zu erhalten und zu
schutzen sowie sinnvoll zu ergéanzen. Der Bereich wird in der Planzeichnung, Teil
A), als ,Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiur Bepflanzungen und fur die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Ge-
wassern“ festgesetzt. In diesem Bereich sind auRerdem mindestens drei neue
standortgerechte Baume anzupflanzen, da nicht ausgeschlossen werden kann,
dass durch die notwendigen betrieblichen UmbaumalRnahmen ggf. bestehende
Baume gerodet werden missen.

9. ErschlieBung

Kreuzungsbereich Lechfelderstrale, St 2380

Das Plangebiet wird von Suden Uber die vorhandene Lechfeldstralle zur Staats-
stralRe 2380 erschlossen.

In Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt wurde die Zufahrtssituation der Lech-
felderstraBe an die StaatsstralRe 2380 (Kreuzungsbereich) Uberpruft. Die vorhan-
dene Zufahrt zur Staatstrale hat bereits ihre Leistungsfahigkeit erreicht und ist
daher nicht geeignet, weitere Verkehre an die Staatsstralle anzuschlieen. Es
konnte aber festgestellt werden, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes
eine wesentliche Umnutzung bzw. Erweiterungen mit einer relevanten Zunahme
des Verkehrs nicht zulassen, so dass mit der dargestellten ErschlieBung seitens
des Staatlichen Bauamtes Einverstandnis besteht.
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10.

11.

Anbauverbots- und Anbaubeschriankungszone

Ca. 100 m sudlich des Geltungsbereiches verlauft die Staatstralle St 2380. Ent-
lang von Bundesstralien gilt gem. § 9 FStrG aulerhalb des ErschlieBungsberei-
ches der Ortsdurchfahrten fur Hochbauten bis 20 m Abstand vom befestigtem
Fahrbahnrand Bauverbot, bis 40 m Abstand Baubeschrankung.

Die Bauverbotszone (20 m) und die Baubeschrankungszone (40 m) sind in der
Planzeichnung, Teil A), im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt. Beide Zonen
werden eingehalten und durch die Planung nicht beruhrt.

Immissionsschutz

Larmschutz:

Generell ist durch die Vergabe von Larmemissionskontingenten (LEK) (unter Be-
ricksichtigung etwaiger Vor- Zusatz- und Gesamtbelastung) zu gewahrleisten,
dass die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm an der umliegenden Be-
bauung / nachstgelegenen Immissionsorten eingehalten werden kénnen. Auf der
FI.-Nr. 3229/2, Gemarkung Mering, befand sich friher ein Pferdestall - aktuell ist
das Gebaude ungenutzt und die Nutzung als ,Abstellrdume fir Sammelbehalter*
gemeldet. Es wurde Uberprift, ob mit der aktuell gemeldeten Nutzung des angren-
zenden Nachbargrundstiickes eine Verletzung des Schutzanspruches vorliegt.
Dies kann verneint werden, sodass die Ausweisung eines Sondergebiets fortge-
setzt werden kann. Die FI.-Nr. 3228/4 wird bislang als Umladestation genutzt.
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Flachen kinftig als Sonder-
gebiet ausgewiesen.

Der schalltechnische Bericht, Nr. LL17806.1/01, der TUV SUD Industrie Service
GmbH vom 24.09.2024 kommt zu dem Ergebnis, dass bei Festsetzung der Emis-
sionskontingente Lexk aus dem Gutachten sich unter Berlcksichtigung der plange-
gebenen Gewerbelarmvorbelastung keine unzuléssigen Uberschreitungen von
schalltechnischen Orientierungswerten gemaf Beiblatt 1 zur DIN 18005 bzw. von
Immissionsrichtwerten gemal TA Larm im Bereich der Nachbarschaft ergeben.
An den Punkten, an denen bei Berlcksichtigung eines Maximalansatzes der plan-
gegebenen Vorbelastung bereits eine Uberschreitung oder Ausschoépfung der
Richtwerte angenommen werden muss, wurde im Falle einer Ausweisung der
Emissionskontingente keine relevante Zusatzbelastung verursacht werden.

Die in dem schalltechnischen Bericht genannten Emissionskontingente werden in
den Textlichen Festsetzungen Teil E), Ziffer 11.1 und in der Planzeichnung Teil
A) festgesetzt. Das Gutachten wird dem Bebauungsplan unter Teil G) beigeflgt.
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12.

Luftreinhaltung:

Die Sicherstellung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte fur Geruchsimmissio-
nen nach Anhang 7 der TA Luft 2021 an der umliegenden Bebauung / nachstge-
legenen Immissionsorten ist durch eine gutachterliche Stellungnahme zu verifizie-
ren.

Zwischenzeitlich wurde ein Geruchsgutachten von TUV Sid Industrie Service
GmbH (02.04.2025) erstellt. Im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung konnte
festgestellt werden, dass die gemal der TA Luft vorgeschlagenen Immissions-
werte an den nachsten Immissionsorten (Wohnhauser Friedenau, Mering Sankt
Afra) eingehalten werden.

Erhebliche Belastigungen durch Geriche kénnen an diesem Immissionsort und
damit fur die Aufstellung des Bebauungsplanes als Sondergebiet, ausgeschlossen
werden. Auf die Ergebnisse im Gutachten wird verwiesen.

Zur Sicherung eines vertraglichen Nebeneinanders der geplanten Nutzungen sind
die maRgeblichen Héchstwerte fur Geruchsimmissionen, gemafR den geltenden
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben, zwingend einzuhalten.

Altlasten

Laut Regierung von Schwaben sind im Bereich des geplanten Bebauungsplanes
Grundstucksflachen im Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (Bay-
BodSchG) aufgefihrt, fir die ein Verdacht auf Altlasten oder schadliche Boden-
veranderungen besteht. Die FI.-Nr. 3229/2 ist nach aktuellem Kenntnisstand Be-
standteil der gemeindlichen Altdeponie Mering bei VTF (Kataster-Nr. 77100102),
die sich noch in der abfallrechtlichen Nachsorge befindet.

Um die aktuelle bodenschutzrechtlichen Situation auf dem Gelédnde der Firma So-
nac Mering GmbH zu bewerten, wurde ein Gutachten (Stand 05.08.2024) vom
Biro TauW durchgeflihrt. Das Gutachten wird dem Bebauungsplan beigefligt
(s. Anlagen Teil G). In den angrenzenden Flachen im Osten des Gelandes konn-
ten Altablagerungen sowie Aufflllungen mit einer Machtigkeit von bis zu 3,00 m
und Fremdbestandteile wie Beton, Ziegel, Kohle und Schlacke u.a. festgestellt
werden. Im Bereich des 6stlich angrenzenden FI. Nr. 3299/2. Gemarkung Mering
sowie im Nordwesten des Gelandes FI. Nr. 3242, Gemarkung Mering, sind bei
Bodenluftuntersuchungen im Jahr 2012 erhéhte Gehalte an Kohlendioxid und Me-
than (Deponiegase) gemessen worden.

Entsprechend den Empfehlungen aus dem Gutachten werden Festsetzungen und
Hinweise zum Umgang mit Altlasten aufgenommen.
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13.

13.1

13.2

Bedingte Festsetzung fiir die Ziff. 10.1 Textl. Festsetzung, gemal § 9 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 BauGB

Um eine Gefédhrdung durch Deponiegase auszuschlief3en, sind im Umfeld der Vor-
belastungen Detailuntersuchungen der Bodenluft im Sinne eines Expositionssze-
narios Boden-Bodenluft-Mensch durchzufiihren. Erst mit negativem Ergebnis,
wenn eine Gefédhrdung ausgeschlossen werden kann, diirfen bauliche Anlagen
errichtet werden.

Sollten erhéhte Deponiegase oder gesundheitsgefédhrdende Schadstoffe festge-
stellt werden, sind besondere bauliche Vorkehrungen zu treffen, die mit dem
Landratsamt Aichach-Friedberg abzustimmen sind.

Wasserwirtschaft

Oberirdische Gewésser

Innerhalb des Plangebietes verlauft auf der Westseite das Gewasser ,Verlorener
Bach®. Beim Verlorenen Bach handelt es sich um ein Gewasser 3. Ordnung, das
von der Gemeinde Mering unterhalten wird. Ausreichende Gewéasserabstande
zum Schutz und Entwicklung des Gewassers sind historisch bedingt nicht gege-
ben. Das Firmengelande mit der Umzaunung bildet den Grenzverlauf zum Gewas-
ser ab.

Fir die Errichtung, wesentliche Anderung und die Stilllegung aller baulichen An-
lagen in Abstand von 60 m ist zum verlorenen Bach daher eine wasserrechtliche
Genehmigung erforderlich.

Trink-, Brauch- und Loschwasser

Die Wasserversorgung mit Trink-, Brauchwasser ist durch das bestehende Ver-
sorgungsnetz gesichert.

Der Loschwasserbedarf ist in Abstimmung mit dem Markt Mering und dem Was-
serversorgungsunternehmen (z.B. lber die zentrale Wasserversorgung) sicherzu-
stellen. Ein geeignetes Brandschutzkonzept inklusiver erforderlicher Fluchtwege,
Feuerwehrzufahrten und des Vorhaltens ausreichender Léschwasservolumens ist
baurechtlich nachzuweisen. Zum aktuellen Zeitpunkt erfolgt die L6schwasserver-
sorgung uber den verlorenen Bach und uUber einen Grundwasserschacht innerhalb
des Betriebsgelandes.

Trinkwasserschutzgebiete werden momentan nicht berihrt. Das Plangebiet befin-
det sich aber im Einzugsgebiet der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Kis-
sing. Aktuell wird in der Gemeinde Kissing das Trinkwasserschutzgebiet bei Me-
ring / Kissing neu berechnet. Die Ergebnisse hierzu stehen noch aus.
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13.3

13.4

13.5

Entwasserung

Fur das Einleiten von Niederschlagswasser aus Regenwasserkanalen und Versi-
ckerungsanlagen in das Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach
Art. 15 BayWG erforderlich. Daher wurde ein ,Antrag zur Erteilung einer be-
schrankten wasserrechtlichen Erlaubnis fur das Einleiten von Oberflachenwasser
in das Grundwasser® von Steinbacher-Consult, Stand 23.03.2023, erstellt.

Bei der Erstellung der wasserrechtlichen Unterlagen wurde berlcksichtigt, dass
durch die Fortschreibung des Regionalplanes 9 Region Augsburg das Gelande
der Firma vollumfanglich im Bereich des Vorranggebietes (VRW 111 Kissing, Ein-
zugsgebiet Kissinger Trinkwasserbrunnen) zu liegen kommen wird. Damit erh6éh-
ten sich die Anforderungen an die Versickerungsanlagen. Das Gutachten ist Be-
standteil des Bebauungsplanes und wird beigefugt (s. Anlagen Teil G).

Das Entwasserungskonzept des vorliegenden Bebauungsplanes zur geordneten
Niederschlagswasserbeseitigung (u.a. von Dach- und Hofflachen) sieht vor, dass
das Niederschlagswasser in den festgesetzten Versickerungsflachen gesammelt
und durch die belebte Oberbodenschicht gereinigt dem Grundwasser zugefuhrt
wird.

Abwasserbeseitigung

Die Entwasserung erfolgt im Trennsystem. Die Behandlung von Schmutzwasser
erfolgt Uber die betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage mit einer Indirekt-
Einleitung zur Kommunalen-Klaranlage Augsburg.

Grundwasser

Die geplante Bebauung liegt in einem Gebiet mit bekannten hohen Grundwasser-
standen mit weniger als 3,00 m unter Geldnde. Nach Messungen und Angaben
der Intergeo Augsburg GmbH im Jahr 2020 befindet sich das Grundwasser zwi-
schen auf ca. 507,5 m 4. NN. bzw. ca. 1,85 m u. GOK. Die Flielrichtung verlauft
in NNO-Richtung.

Mit den Festsetzungen und Hinweisen sollen Schaden durch bauliche Malnah-
men, wie eine wasserdichte und auftriebssichere Bauweise des Kellers oder eine
angepasste Nutzung, vermieden werden. Zudem findet innerhalb des Geltungs-
bereiches ein Grundwassermonitoring bzw. eine Grundwassersanierung statt.
Diese MaRnahmen sind weiterhin zu erhalten und dirfen durch Bauvorhaben nicht
behindert werden.

An verschiedenen Stellen des Betriebsgelandes finden Grundwassermonitoring
bzw. Grundwassersanierung statt. Diese Mallnahmen durfen durch die Bauvorha-
ben nicht behindert werden, insbesondere missen die jeweiligen Grundwasser-
messstellen erhalten bleiben.
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13.6

14.

14.1

14.2

15.

15.1

Hochwasser

Laut den Aussagen des Wasserwirtschaftsamtes fuhrt der Verlorene Bach kein
Hochwasser. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass bei Eisgefahr der notwen-
dige Abflussquerschnitt nicht mehr vorhanden ist und ein Uberlaufen vorkommen
kann. Es sind geeignete Mallnahmen zum Hochwasserschutz umzusetzen.

Ver- und Entsorgung

Elektrizitdtsversorgung

Die Versorgung mit elektrischer Energie ist durch das bestehende Versorgungs-
netz gesichert.

Die 0Ostlich vom Plangebiet befindliche oberirdische Hauptversorgungsleitungen
wird vom Planvorhaben nicht berihrt.

Mullbeseitigung

Die Beseitigung und Verwertung von Abféallen sind mit dem zustandigen 6ffentlich-
rechtlichen Entsorger abzustimmen.

Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Nach § 14 Bundesnaturschutzgesetz sind jegliche Eingriffe in Natur und Land-
schaft auszugleichen. Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich zum
Grofdteil um Flachen, die bereits versiegelt sind und damit fir Natur und Land-
schaft keine Bedeutung haben. Alle bisherigen Eingriffe wurden durch einen land-
schaftspflegerischer Begleitplan, Bliro TB Markert, ausgeglichen.

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde, Landratsamt Aichach-Fried-
berg ist deshalb keine Artenschutzprifung bzw. Prifung von artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erforderlich. Zudem ist
kein naturschutzfachlicher Ausgleich fir den vorliegenden Bebauungsplan not-
wendig, da nur bereits versiegelte Flachen bebaut bzw. umgebaut werden.

Verlegung der Bestands-Ausgleichsflachen

Um den Standort zukinftig uneingeschrankt entwickeln zu kénnen, werden die
bestehenden Ausgleichsflachen, die im Zuge von vergangenen Malknahmen an-
gelegt wurden, aus dem Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes her-
ausgenommen und 1:1 an andere Stelle verlegt.
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Abbildung 5: Bestehende Ausgleichsflachen A1 — A4 im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Quelle: BayernAtlas 2024

Die Flachen A3 und A4 wurden bereits (iber den Ankauf von Okokontopunkten
ausgeglichen und sind aus dem Okoflachenkataster herauszunehmen, sie werden
daher im Bebauungsplan nur nachrichtlich dargestellt und bei erfolgter Heraus-
nahme ganz aus den Darstellungen entfernt. Bei den angekauften Okopunkten
handelt sich um eine Teilflache der Okokontoflache ,Maiergraben“ (Okokonto Bay-
erische Staatsforsten A6R) mit der FI.-Nr. 1333 (Gemarkung Anhausen), mit einer
Flachengrole von 4.572 m? und 22.906 Wertpunkten. Das Okokonto liegt ebenso
wie der Eingriffsbereich im Naturraumhaupteinheit D64 Donau-lller-Lechplatten.

Die Flachen A1 und A2 werden ebenfalls (iber den Ankauf von Okokontopunkten
ausgeglichen und sind aus dem Okoflachenkataster herauszunehmen.
[Redaktioneller Hinweis: Wird im Laufe des Verfahrens ergénzt]
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16. Flachen
Geltungsbereich ca. 38.959 m? 100 %
Bauflachen (sonstiges Sondergebiet) ca. 25.684 m? 66 %
Offentliche Verkehrsflachen ca. 3.767 m? 10 %
Private Griinflachen ca. 7.750 m? 20 %
Wasserflachen u. Flachen fir die Wasserwirt- ca. 1.678 m? 4 %

schaft

Steinbacher-Consult
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite 25 von 25



	1. Anlass der Planung
	Räumlicher Geltungsbereich

	2. Wahl des Verfahrens
	3. Bestandsbeschreibung
	3.1 Lage im Raum
	3.2 Beschaffenheit des Gebietes
	3.3 Standortalternativen

	4. Übergeordnete Planung
	4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern Stand 01.06.2023 (LEP)
	4.2 Regionalplan Region 9 Augsburg
	4.3 Rechtswirksamer Flächennutzungsplan

	5. Städtebauliche Ziele
	6. Art der baulichen Nutzung
	7. Maß der baulichen Nutzung
	7.1 Grundflächenzahl (GRZ)
	7.2 Gesamthöhe (GH)

	8. Grünordnungskonzept
	9. Erschließung
	10. Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszone
	11. Immissionsschutz
	12. Altlasten
	13. Wasserwirtschaft
	13.1 Oberirdische Gewässer
	13.2 Trink-, Brauch- und Löschwasser
	13.3 Entwässerung
	13.4 Abwasserbeseitigung
	13.5 Grundwasser
	13.6 Hochwasser

	14. Ver- und Entsorgung
	14.1 Elektrizitätsversorgung
	14.2 Müllbeseitigung

	15. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	15.1 Verlegung der Bestands-Ausgleichsflächen

	16. Flächen

